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Scannen Sie den QR-Code, um zur allgemeinen 
Informationsseite für Sprachförderkräfte auf der 
Moodle-Plattform zu gelangen. 



1. Einleitung
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Auf Basis der aktuellen „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die frühe sprachliche Förderung“ wird ein breites Unter-
stützungskonzept für elementare Bildungseinrichtungen angeboten. Darunter befinden sich auch Maßnahmen zur steier-
markweiten sprachlichen Förderung in institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen.

In diesem Zusammenhang wird der Einsatz von zusätzlichen Fachkräften für die Durchführung der frühen sprachlichen 
Förderung in Kindergärten, Alterserweiterten Gruppen, Kinderhäusern und Heilpädagogischen Kindergärten gefördert.

Konkret wird der Einsatz von zusätzlichem Fachpersonal zur
 • Sprachförderung von Kindern nach BESK KOMPAKT/BESK-DaZ KOMPAKT festgestelltem  
   Sprachförderbedarf und
 •  Sprachförderung der Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr unterstützt.

2. Grundlagen der Sprachförderung
2.1. Der pädagogische Grundgedanke
Kinder werden als kompetente Individuen gesehen, die im Austausch mit den Menschen ihrer Umgebung und ihrer 
Umwelt beginnen, sich zu orientieren. Dabei entwickeln sie ihre Persönlichkeit und Kompetenzen. Das pädagogische 
Fachpersonal und die Sprachförderkräfte in den Einrichtungen begegnen Kindern wertschätzend und reagieren auf deren 
individuellen Bedürfnisse. Sie begleiten kindliche Lernstrategien und gestalten ein anregendes Lernumfeld. Dabei 
achten sie auf eine Balance zwischen selbstgesteuerten Lernprozessen der Kinder und differenzierten, geplanten Im-
pulsen und Bildungsangeboten.

Die Planung und Gestaltung der (sprachlichen) Bildungsangebote orientieren sich an den im BildungsRahmenPlan be-
schriebenen Prinzipien und Bildungsbereichen. Eine vernetzte und ganzheitliche	Bildungsarbeit ist das Ziel.

Sprachförderung stellt eine Querschnittsaufgabe in elementaren Bildungseinrichtungen dar. Kinder erleben in unter-
schiedlichen Alltagssituationen Unterstützung, sich ihre Erst- bzw. Zweitsprache anzueignen und diese zu differen-
zieren. Der Bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan sieht vor allem den Dialog und die Interaktion zwischen 
Kindern und Erwachsenen als adäquate, individuelle Entwicklungsbegleitung.

Besonders eine hohe Interaktionsqualität spielt in der pädagogischen Praxis eine große Rolle, in der eine hoch-
wertige, wertschätzende Haltung sowie Zugewandtheit und Interesse der pädagogischen Fachpersonen vorherrscht und 
gelebt wird.

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/v_15a.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html
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2.2. Pädagogische Grundlagendokumente
Die Verwendung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter pädagogischer Konzepte und der Grundlagendokumente ist 
verpflichtend und maßgeblich für die Arbeit.
Folgend sind pädagogische Grundlagendokumente der elementarpädagogischen Einrichtungen aufgelistet.
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2.3. Grundlegende Aspekte sprachlicher Bildung

1.  Unterstützung des Spracherwerbs durch Sicherstellung eines kontinuierlichen pädagogischen Angebots an   
 sprachfördernden Anregungen.
2.  Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit durch praktizierte interkulturelle Pädagogik sowie die aktive  
 Förderung und Wertschätzung der individuellen Erstsprachen.
3.  Förderung von Kommunikation und Gesprächskultur durch Schaffung vieler Gelegenheiten zum  
  Kommunizieren mittels stabiler Beziehungsebene zu Bezugspersonen.
4.  Förderung von Buchkultur und digitale Medien (Literacy) durch aktive Auseinandersetzung mit Büchern und  
  modernen Medien bzw. adäquatem Umgang mit Buch-, Erzähl- und Schriftkultur.
5.  Sprachförderung durch philosophische Gespräche mit Kindern durch Auseinandersetzung mit vorhandener  
  kindlicher Neugier und Experimentierfreudigkeit (Warum-Fragen).
6.  Transition und Sprachförderung durch Ermöglichung von emotional positiv erlebten Transitionserfahrungen.
7.  Bildungspartnerschaft als wertschätzende Kooperation zwischen dem pädagogischen Team und den  
  Erziehungsberechtigten.

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12708916/74836266/
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3. Tätigkeit der Sprachförderkraft
3.1. Aufgabenbereich
Die Sprachförderung hat zum Ziel, allen Kindern den Gebrauch der Bildungssprache Deutsch zu ermöglichen. 
Dies kann durch eine Vielfalt an sprachfördernden Methoden erreicht werden. Dabei wird auf unterschiedliche sprach-
liche Kompetenzen und sprachliche Vielfalt, auf individuelle Lernerfahrungen und -voraussetzungen sowie die spezi-
fischen Persönlichkeiten der Kinder eingegangen. 

Eine gute Balance zwischen alltagsintegrierter Sprachförderung und Förderung in Gruppen, Kleingruppen und Einzel-
settings wird angestrebt, um für die Kinder unterschiedlichste sprachliche Angebote zu schaffen. Die Sprachförderung 
wird dabei so gestaltet, dass es allen Kindern möglich ist, daran zu partizipieren. 

Alltagsintegrierte Sprachförderung nimmt in diesem Zusammenhang einen Großteil des Sprachförderalltags ein  
und ermöglicht ein kommunikativ-ganzheitliches Arbeiten. Den Interessen und Bedürfnissen des Kindes  
entsprechend werden im Spiel anregende Situationen geschaffen, die sich an den jeweiligen sprachlichen Kompetenzen 
des Kindes orientieren und gleichzeitig dessen sprachliche Entwicklung vorantreiben.
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Die sprachliche Förderung in Gruppen und Kleingruppen nimmt ebenfalls einen großen Teil in der Sprachförderung ein. 
Die Gruppensettings werden dabei u.a. auch so gewählt, dass sich Kinder in der Interaktion wechselseitig stimulieren und 
voneinander lernen. Entwicklungsunterschiede werden dadurch zu einer Bereicherung für die Arbeit in der Gruppe.

Einzelsettings sind im Sprachförderalltag ebenfalls vereinzelt vertreten. In diesen kann sich die Sprachförderkraft auf 
die spezifische Situation und den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes einlassen und dementsprechend 
gezielte Angebote setzen.
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Der Fokus einer Sprachförderkraft wird auf die Sprachbildung und -förderung gerichtet. Sprachtherapeutische 
Maßnahmen sind hingegen von qualifizierten Personen aus dem sonderpädagogischen bzw. medizinischen Fachbereich zu  
setzen.
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3.2. Auftrag der Sprachförderkraft

 • Alltagsintegrierte, ganzheitliche Sprachförderung und -bildung; auf die Interessen und der Lernausgangs- 
   lage der Kinder abgestimmt.

 • Beobachtung der sprachlichen Entwicklung der Kinder und darauf abgestimmte Planung von  
   pädagogischen Angeboten.

 • Dokumentation und Protokollierung der umgesetzten Maßnahmen und Folgerungen für die weitere  
   Arbeit durch Erstellung eines Förderplanes.

 • Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, um Fortbildungsverpflichtung zu erfüllen.

Das Durchführen des BESK KOMPAKT/BESK-DaZ KOMPAKT obliegt den gruppenführenden Pädagog:innen, 
einzelne Beobachtungen können durch die Sprachförderkraft ergänzt werden. Die Erhebungsunterlagen sollen für die 
Sprachförderkraft jederzeit frei zugänglich sein, da diese die Basis für die Planung darstellen. 

Im regelmäßigen Austausch zwischen pädagogischen Fachpersonen und Sprachförderkraft werden Entwicklungs-
schritte und Ziele zu den einzelnen Kindern besprochen, um diese ganzheitlich und bestmöglich zu fördern.
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3.3. Die ersten Tage als Sprachförderkraft
Kennenlernphase und Orientierung
 • Erstes Kennenlernen und Vorstellung der eigenen Person
 • In Interaktion treten mit:
   •  Kindern
   •  Leitung
   •  Elementarpädagog:innen
   •  Kinderbetreuer:innen
 • Eingewöhnung (Tagesablauf, Rituale, Regeln etc.)

B
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Organisatorisches
 • Besprechung des Einsatzplanes, Einteilung der Stunden (Besprechung der Einsatztage und -uhrzeiten,   
  Kinderdienst- und Vorbereitungszeit berücksichtigen)
 • Absprache über Zeiten und Orte für Besprechungen
   •  Austausch über Kindbeobachtungen
   •  geplante Vorhaben
   •  Themenabsprachen
   •  Reflexion
   •  Ordnung/Ablage der Dokumentation
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3.4. Methodisches Vorgehen der Sprachförderkraft

Im folgenden sehen Sie einen Planungskreislauf. Nutzen Sie im Bereich „Beobachtung & Dokumentation“ besonders den 
Förderplan.
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3.4.1. Lernstufenmodell
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3.4.2.  Topologisches Modell bei Deutsch als Erstsprache (DaE)
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4. Organisation der Sprachförderkraft

4.1. Dokumentation
Die schriftliche Dokumentation ist im Rahmen der Vorbereitungszeit (für jede Einrichtung) anzufertigen, um die Tätig-
keiten und Beobachtungen zu dokumentieren und zu reflektieren. Eine klare Zielformulierung soll die dahinter-
liegenden Überlegungen verdeutlichen und die Arbeit mit den Kindern transparent machen. 

Die Protokolle bzw. die Förderpläne müssen in der jeweiligen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtung  
(digital oder in ausgedruckter Form) aufliegen. 

Mit den Teams der Einrichtungen sollen auf Basis der Beobachtungen Fördermaßnahmen koordiniert und geplant 
werden. Beispielprotokolle sowie optionale Vorlagen befinden sich auf der Homepage und auf der Moodle Plattform.

Wichtig bei der Dokumentation ist, dass weder die Namen noch die Initialen der Kinder ersichtlich sind, um die erforder-
liche Anonymität sicherzustellen. Bestmöglich sollen die Identifikationsnummern, die bei der BESK KOMPAKT/BESK-DaZ 
KOMPAKT Erhebung vergeben werden, verwendet werden.

B
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In der Vorbereitungszeit hat die Sprachförderkraft neben den Austausch- und Planungsgesprächen mit den Teams 
der Einrichtungen auch die Aufgabe, Angebote und Materialien vorzubereiten sowie eine schriftliche Dokumentation zu  
führen. Dazu zählen die Protokolle bzw. Förderpläne, der Zeitnachweis und die Zeiterfassung.

Scannen Sie den QR-Code, um zur Seite für 
Sprachförderkräfte auf der Homepage des Lan-
des Steiermark zu gelangen.
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4.2. Der Förderplan
Als Grundlage, sowohl für die Dokumentation der Beobachtungen als auch für die Planung und Reflexion, steht der 
Förderplan zur Verfügung. Hierbei werden alle benötigten Elemente in einer Datei vereint. 

Diese besteht aus diversen Registerblättern, um die Dokumentation zu vereinfachen und den Entwicklungsstand 
sowie die Fortschritte jedes Kindes dokumentieren und übersichtlich darstellen zu können. 

Das Registerblatt „Übersicht“ fasst die Daten aller Kinder zusammen (siehe Grafik 6) und stellt wichtige  
Informationen zur alltagsintegrierten Sprachförderung, nützliche Links und eine Übersicht über die didaktischen Prinzipien 
nach dem Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenplan (BRP) bereit.  
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Ein weiteres Registerblatt dient der Dokumentation der speziellen Förderangebote, die aufgrund der Beobachtung 
und den zu erreichenden Förderzielen angeboten werden. Diese können per Knopfdruck in die Registerblätter jedes ein-
zelnen Kindes übertragen werden. 

Dadurch ist der gesamte Verlauf der Förderung jedes Kindes kompakt in einem Registerblatt zusammengefasst. Im  
Registerblatt „Förderangebot“ besteht die Möglichkeit, die durchgeführten Förderangebote zu reflektieren und  
gegebenenfalls anzupassen. 
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Für jedes Kind ist ein eigenes Registerblatt angelegt, dass neben dem aktuellen Sprachentwicklungsstand  
sowohl die nächste Zone der Entwicklung, als auch die Beobachtungen zu den relevanten Förderzielen enthält, die als 
Grundlage für Förderangebote dienen. 

Hier besteht die Möglichkeit die Beobachtungen der Förderangebote für das jeweilige Kind zu notieren, um Ansatz-
punkte für die weitere Förderung zu erhalten.  
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Scannen Sie den QR-Code, um zur aktuellen 
Vorlage des Förderplans zu gelangen.
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4.3. Arbeitsausmaß
Das Arbeitsausmaß in der jeweiligen Einrichtung ergibt sich durch die Anzahl der Kinder mit nach BESK KOMPAKT/
BESK-DaZ KOMPAKT festgestelltem Förderbedarf und/oder durch die Anzahl der Kinder im verpflichtenden Kinder- 
gartenjahr. Die maximal förderbaren Stunden sind dem Förderungsvertrag zu entnehmen. 

Auf ein Kind mit Sprachförderbedarf bzw. im verpflichtenden Kindergartenjahr kommen pro Woche 1,20 Förderstunden 
(eine Stunde und 12 Minuten). Diese Stunden teilen sich wiederum in Kinderdienst und Vorbereitungszeit (eine 
Stunde Kinderdienst und 12 Minuten Vorbereitungszeit).

Beispiel: Fünf Kinder mit Sprachförderbedarf in einer Einrichtung ergeben sechs Stunden förderbare Personalstunden 

zur frühen Sprachförderung. Davon sind fünf Stunden Kinderdienst und eine Stunde Vorbereitungszeit.

Es ist kontinuierlich die im Einsatzplan genehmigte Kinderdienstzeit einzuhalten, auch wenn ein Kind mit Sprachförder-
bedarf nicht in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung anwesend sein sollte.

Der Zeitnachweis sowie die Zeiterfassung müssen mit der schriftlichen Dokumentation übereinstimmen. 
Im Zeitnachweis wird die Anwesenheit im Kinderdienst mit der Unterschrift des/der gruppenführenden Pädagog:in 
oder des/der Leiter:in bestätigt.
 
Zudem müssen
 • Urlaub
 • Krankheit/Pflegefreistellung
 • Abweichungen vom Einsatzplan
 • Fortbildungen
 • oder andere Abweichungen vom Einsatzplan eingetragen, aber nicht unterschrieben werden.

4.3.1. Zeitnachweis

4.3.2. Zeiterfassung
In dem Dokument „Zeiterfassung“ wird die tägliche An- bzw. Abwesenheit erfasst:
 • Kinderdienst
 • Vorbereitungszeit
 • Fortbildungen
 • Feiertage
 • Urlaub
 • Krankheit
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Auf dem ersten Registerblatt „Übersicht“ müssen nur die Angaben zur/zum Förderungsnehmer:in und dem Projekt-
zeitraum ausgefüllt werden. Die Tabelle dient als Übersicht und befüllt sich nach den Eintragungen der folgenden Regis-
terblätter selbstständig.

Die folgenden Registerblätter dienen der Zeiterfassung in den jeweiligen Einrichtungen. Jede Einrichtung wird in 
einem eigenen Registerblatt (Einrichtung 1, Einrichtung 2, usw.) erfasst: Für jeden Monat werden vorab die geplanten 
Dienstzeiten laut Einsatzplan („SOLL laut Einsatzplan“) eingetragen – nur die Kinderdienstzeiten, die Vorbereitungs-
zeiten errechnen sich automatisch. 

Danach werden in dem Bereich „Kinderdienst und verpflichtende Fortbildung“ entweder der tatsächliche Einsatz oder 
eine mögliche Abwesenheit im Bereich „Abwesenheiten (Kinderdienst laut Einsatzplan)“ ergänzt. Hier errechnet sich die 
entsprechende Vorbereitungszeit ebenso automatisch. Die Summen der jeweiligen Spalten errechnen sich wieder selbst-
ständig und werden summiert von allen Einrichtungen in das Registerblatt „Übersicht“ übertragen.
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Die Dokumentation ist zuverlässig zu führen. Krankheitsbestätigungen, Fortbildungsbestätigungen und Änderungen 
des Einsatzplans sind an den/die Arbeitgeber:in regelmäßig zu übermitteln. Der/die Arbeitgeber:in hat die Aufgabe, 
die entsprechenden Dokumente an die Abteilung 6, Referat Kinderbildung und -betreuung (nachfolgend: „Abteilung 6“) 
vollständig weiterzuleiten.

Im Laufe des Förderzeitraums werden Fachberater:innen der „Fachberatung Frühe Sprachförderung“ der Abteilung 6 die 
Sprachförderkraft unangekündigt besuchen. Im Zuge dieser Besuche wird Einsicht in die Dokumentation genom-
men sowie Arbeitsverlauf und -umsetzung gemeinsam reflektiert.
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Die Voraussetzungen, um als Sprachförderkraft tätig sein zu können, gestalten sich wie folgt:

1.	Sprachkenntnisse	auf	dem	Referenzniveau	C1 (Personen mit anderer Erstsprache als Deutsch) des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Als Nachweis über diese Deutschkenntnisse gelten ein 
Sprachdiplom des Niveaus C1 oder höher.

2. Die Absolvierung des Hochschullehrgangs „Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten 
und Schuleingang“
Von einer Absolvierung des Hochschullehrgangs kann abgesehen werden, wenn das eingesetzte Personal mindestens 
zehn Jahre Erfahrung im Bereich der frühen Sprachförderung oder eine mit dem Hochschullehrgang vergleichbare Quali-
fikation vorweisen kann. Der Nachweis der Anerkennung dieser vergleichbaren Qualifikation ist zwingend der Abteilung 
6 vor Beginn des genehmigten Förderungszeitraums zur Prüfung vorzulegen. Erst nach positiver Rückmeldung zum  
Anerkennungsnachweis der Abteilung 6 kann von einer Absolvierung des Hochschullehrganges abgesehen werden.

Personen, die die beiden angeführten Qualifikationen zum Zeitpunkt der Anstellung nicht vorweisen können, sind durch 
entsprechende Fort- und Weiterbildung innerhalb des Projektzeitraums zu qualifizieren. Ist die geforderte Nach-
qualifizierung im Anstellungszeitraum nicht möglich, ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen, dass eine ehestmög-
liche Qualifizierung angestrebt wurde (z.B. Anmeldung/Nachanmeldung zur Ausbildung Referenzniveau C1 bzw. zum 
Hochschullehrgang „Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten und Schuleingang“).

Entsprechende Ausbildungsnachweise müssen zur Prüfung vorgelegt werden. Die Absage eines bereits zugesicherten 
Ausbildungsplatzes oder die wiederholte Verschiebung von Prüfungsterminen ist nur nach Begründung und darauf-
folgender positiver Rückmeldung durch die Abteilung 6 möglich.

5. Qualifizierung
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6. Fort- und Weiterbildung

Sprachförderkräfte sind verpflichtet, sich insbesondere nach Maßgabe der von der Fachberatung „Frühe Sprachförde-
rung“ angebotenen Fortbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 15 Stunden (gemessen an einer Vollbe-
schäftigung im Förderungszeitraum von zwölf Monaten; bei einem kürzeren Förderungszeitraum und geringerem Anstel-
lungsverhältnis wird ein entsprechend aliquoter Anteil berechnet) weiterzubilden. 

Diese 15 Stunden werden im Rahmen der Kinderdienstzeit berücksichtigt. Liegt die Fortbildungsverpflichtung unter 
dem Mindeststundenmaß von 15 Stunden, ist das Ausmaß der Teilnahme individuell mit der Abteilung 6 zum Zeitpunkt 
der Anstellung abzustimmen. Über das Ausmaß von 15 Stunden gehende Fortbildungen können nicht berücksichtigt 
werden.

Scannen Sie den QR-Code, um zum Ein- 
schulungskurs für neue Sprachförderkräfte zu 
gelangen.

Für den Start in die Tätigkeit wird von der Abteilung 6 eine Einschulungsveranstaltung auf der Moodle-Platt-
form angeboten. Dies ist einmalig verpflichtend von neu eingesetztem Personal zu besuchen. Die Anmeldung zur  
Einschulungsveranstaltung erfolgt durch die Abteilung 6. 

Die Fortbildungsverpflichtung kann auch durch die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen bei anderen  
Anbieter:innen erfüllt werden. Beachten Sie auch die zusätzlichen Fortbildungsmöglichkeiten für Sprachförderkräfte 
auf der Moodle-Plattform: Hierbei kann auf vier verschiedene Fortbildungen zur Interaktionsqualität zurückgegriffen wer-
den.

Elternabende, Elterngespräche sowie Teamsitzungen werden im Ausmaß von maximal einer Stunde je Einrichtung als 
Vorbereitungszeit gerechnet.

https://pqe.stmk.gv.at/course/index.php?categoryid=10
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Auf unserer Homepage sowie auf der Moodle-Plattform können die einzelnen Grundlagendokumente, Formularvorlagen 
und weitere wichtige Informationen heruntergeladen werden. Zudem sind dort zahlreiche Verlinkungen sowie Praxishin-
weise zu finden.

7. Praktische Hinweise

10	Schritte	zur	reflektierten	alltagsintegrierten	sprachlichen	Bildung

Gute Qualität bei Kleinstkindern sichtbar machen

Fokus	auf	Interaktionsqualität:	Grazer	Interaktionsskala

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung: Praxisnahe Eindrücke



Bereichsleitung:
Mag.a Birgit Parz-Kovacic
Telefon:  +43 316 877-4641 
Mail: kin@stmk.gv.at

Bildungsregion 1: Graz und Graz-Umgebung
Zuständige Fachberaterinnen:  
Karina Mühler (+43 676 8666-4292), Nicola Kurz, Bakk. (+43 676 8666-0555), Maria Martinovic, BA MA 
(+43 676 8666-0913), Kathrin Pirker (+43 676 8666-2650)
Mail: b-region1@stmk.gv.at

Bildungsregion 2: Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz und Südost-Steiermark
Zuständige Fachberaterinnen:  
Helene Huebser, Mag.a (+43 676 8666-0556), Sophie Ebner (+43 676 8666-3972), Jana Paulitsch (+43 676 
8666-3624), Doris Pietschnig (+43 676 8666-0937) und Katinka Pirstl, MA (+43 676 8666-2186) 
Mail: b-region2@stmk.gv.at

Kontakt Fachberatung

Koordination:
Simone Scheiner-Posch, Mag.a Dr.in

Telefon:  +43 316 877-3676
Mail: Simone.Scheiner-Posch@stmk.gv.at
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Bildungsregion 3: Bruck-Mürzzuschlag, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld 
Zuständige Fachberaterinnen:
Pamela Polzhofer (+43 676 8666-3608), Olivia Pilz, BA MA (+43 676 8666-2188), Alexandra Pronegg, 
Mag.a MSc (+43 676 8666-0914) und Sandra Radaschitz, BA (+43 676 8666-2468)     
Mail: b-region3@stmk.gv.at

Bildungsregion 4: Liezen, Murau, Murtal und Leoben
Zuständige Fachberater:innen: 
Kristina Kampusch (+43 676 8666-2636), Gudrun Klier (+43 676 8666-2996), Anna Unterluggauer, BSc 
MA (+43 676 8666-0891) und Florian Vötsch (+43 676 8666-4999) 
Mail: b-region4@stmk.gv.at

Assistenz 
Stefan Woj

+43 316 877-3682
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